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Für Pflegebedürftige gibt es seit 1993 ein sieben-
stufiges Pflegegeld. Mit dem Bundespflegegeld-
gesetz wurde eine einheitliche und leistungsge-
rechtere Regelung geschaffen.
Mit dem Bundespflegegeldgesetz wurde eine bun-
desweit geltende, einheitliche und übersichtliche Re-
gelung geschaffen, die pflegebedürftigen Menschen,
unabhängig von der Ursache ihrer Pflegebedürftig-
keit, einen Anspruch auf Pflegegeld einräumt. Hier-
durch soll es den Betroffenen besser ermöglicht wer-
den, sich die notwendige Betreuung und Hilfe zu
verschaffen und damit ein selbstbestimmtes, bedürf-
nisorientiertes Leben zu führen.
Wann besteht ein Anspruch?
Voraussetzungen 
l Ständiger Betreuungs- und Hilfsbedarf (Pflegebe-
darf) für mindestens sechs Monate wegen einer
körperlichen, geistigen oder psychischen Behinde-
rung oder einer Sinnesbehinderung;

l Pflegebedarf von mehr als 65 Stunden monatlich;
l In der Regel gewöhnlicher Aufenthalt in Österreich.

Wo ist ein Antrag zu stellen?
Das Pflegegeld muss beantragt werden. Auch ein
formloser Antrag genügt. Anträge sind bei folgen-
den Stellen einzubringen:

lBei der Pensionsversicherungsanstalt: für Bezie-
her einer Pension von der Pensionsversicherungs-
anstalt, für Bezieher einer Unfallrente von der All-
gemeinen Unfallversicherungsanstalt, für Bezieher
einer Pension von der Versorgungsanstalt des öster-
reichischen Notariates, für Bezieher einer Sozial-
entschädigungsleistung, für Rehabilitationsgeldbe-
zieher und für Personen ohne Grundleistung; 

l Bei der Versicherungsanstalt öffentlich Bediens-
teter, Eisenbahnen und Bergbau: für Bezieher
einer Pension oder Unfallrente von der Versiche-
rungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen
und Bergbau und für ehemalige ÖBB-Bedienste-
te sowie für Bezieher eines Ruhe-/Versorgungs-
genusses, für ehemalige Landeslehrer und für ehe-
malige Postbedienstete;

l Bei der Sozialversicherungsanstalt der Selb-
ständigen: für Bezieher einer Pension oder Unfall-
rente von der Sozialversicherungsanstalt der Selb-
ständigen (gewerbliche Wirtschaft und Landwirt-
schaft).

Höhe des Pflegegeldes
Das Pflegegeld ist je nach erforderlichem Pflegebe-
darf in sieben Stufen gegliedert und wird zwölfmal
jährlich ohne Abzüge ausgezahlt.
Ohne weitere Prüfung des Pflegebedarfs ist für Per-
sonen, die hochgradig sehbehindert sind, die Stu-
fe 3 anzunehmen, für Personen, die blind sind, die
Stufe 4, für taubblinde Personen die Stufe 5. Für
Rollstuhlfahrer ist anhand einer bestimmten medi-
zinischen Diagnose ein Pflegebedarf der Stufe 3 an-
zunehmen. Liegt zusätzlich eine Stuhl- oder Harn-
inkontinenz bzw. eine Blasen- oder Mastdarm-
lähmung vor, ist ein Pflegegeld der Stufe 4 vorge-
sehen. Rollstuhlfahrer mit einem deutlichen Aus-
fall der Funktionsfähigkeit der oberen Extremitä-
ten erhalten ein Pflegegeld der Stufe 5.

Änderungen des Pflegebedarfs
Höherer Pflegeaufwand
Bei einer Verschlechterung des Gesundheitszustan-
des ist ein Antrag auf Erhöhung des Pflegegeldes zu
stellen. 

Anrechnung anderer Leistungen
l Geldleistungen wegen Pflegebedürftigkeit auf-
grund anderer bundesgesetzlicher oder auslän-
discher Vorschriften werden auf das Pflegegeld
angerechnet.

Informationen zum Thema 

Pflegevorsorge – Bürgerservice: 
+43 1 71100-86 22 86

Pflegegeld 
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l Der Erhöhungsbetrag der Familienbeihilfe für er-
heblich behinderte Kinder wird auf das Pflegegeld
mit 60,00 EUR monatlich angerechnet.

Krankenhaus- 
oder Heimaufenthalt
lKrankenhausaufenthalt – Ruhen des 
Pflegegeldes
Ab dem Tag, der auf die Aufnahme in eine Kran-
kenanstalt auf Kosten eines Sozialversicherungs-
trägers, einer Krankenfürsorgeanstalt oder des
Bundes folgt, wird das Pflegegeld nicht ausge-
zahlt. Über Antrag ist das Pflegegeld in bestimm-
ten Fällen weiter zu leisten.

lHeimaufenthalt – Übergang des Pflegegeldes
Bei stationärer Pflege auf Kosten oder unter Kos-
tenbeteiligung von Land, Gemeinde oder Sozialhil-
feträger (z. B. in einem Pflegeheim) geht der An-
spruch bis zur Höhe der Verpflegungskosten, höch-
stens jedoch bis zu 80 % auf den Kostenträger über.
Der pflegebedürftigen Person gebührt in diesem
Falle ein Taschengeld von 10 % des Pflegegeldes
der Stufe 3 (das sind 46,00 EUR im Jahr 2020).

Rechtsanspruch
l Auf Wunsch des Pflegebedürftigen ist bei der Be-
gutachtung eine Vertrauensperson beizuziehen.

l Bei einer Ablehnung eines Antrags auf Pflegegeld
kann beim zuständigen Sozialgericht binnen drei
Monaten nach Bescheidzustellung Klage erhoben
werden.

Weitere Hinweise
lMeldevorschriften
Änderungen in den Voraussetzungen für den Pflege-
geldbezug sind binnen vier Wochen bekanntzugeben.

lGebührenbefreiungen
Bezieher von Pflegegeld können die Befreiung
von Rundfunkgebühren sowie eine Zuschuss-
leistung zum Fernsprechentgelt bei der GIS be-
antragen. Anträge liegen z. B. in den Postämtern
auf.

l Förderung für die 24-Stunden-Betreuung 
Antrag beim Sozialministeriumservice. 

l Zuwendungen für Pflegepersonen, die an der
Erbringung der Pflege verhindert sind
Antrag beim Sozialministeriumservice.

l Pflegekarenzgeld
Antrag beim Sozialministeriumservice.

l Selbstversicherung in der Pensionsversiche-
rung für Zeiten der Pflege naher Angehöriger 
Sie kann von einer Person auf Antrag in An-
spruch genommen werden, die sich unter erheb-
licher Beanspruchung ihrer Arbeitskraft in häus-
licher Umgebung der Pflege eines nahen Ange-
hörigen mit Anspruch auf Pflegegeld ab der Stu-
fe 3 widmet. Sie ist auch neben einer bestehen-
den Pflichtversicherung möglich. Die Kosten
werden zur Gänze vom Bund übernommen.

l Beitragsfreie Mitversicherung von pflegenden
Angehörigen in der Krankenversicherung 
Sie kann von einer Person auf Antrag in An-
spruch genommen werden, die sich unter ganz
überwiegender Beanspruchung ihrer Arbeitskraft
in häuslicher Umgebung der Pflege eines nahen
Angehörigen mit Anspruch auf Pflegegeld ab der
Stufe 3 widmet. 

l Selbstversicherung in der Kranken- und/oder
Pensionsversicherung bei Pflege eines behin-
derten Kindes
Siehe die Ausführungen zu „Freiwillige Versi-
cherungen“.

Höhe des Pflegegeldes 2020

Stufe 1: 160,10 EUR für Personen, deren Pflegebedarf durchschnittlich mehr als 65 Stunden monatlich
beträgt 

Stufe 2: 295,20 EUR für Personen, deren Pflegebedarf durchschnittlich mehr als 95 Stunden monatlich
beträgt 

Stufe 3: 459,90 EUR für Personen, deren Pflegebedarf durchschnittlich mehr als 120 Stunden monatlich
beträgt 

Stufe 4:  689,80 EUR für Personen, deren Pflegebedarf durchschnittlich mehr als 160 Stunden monatlich
beträgt 

Stufe 5: 936,90 EUR für Personen, deren Pflegebedarf durchschnittlich mehr als 180 Stunden monatlich 
beträgt, wenn ein außergewöhnlicher Pflegeaufwand erforderlich ist

Stufe 6: 1.308,30 EUR für Personen, deren Pflegebedarf durchschnittlich mehr als 180 Stunden monatlich 
beträgt, wenn 
1. zeitlich unkoordinierbare Betreuungsmaßnahmen erforderlich sind und diese regelmäßig während
des Tages oder der Nacht zu erbringen sind oder

2. die dauernde Anwesenheit einer Pflegeperson während des Tages oder der Nacht erforderlich ist,
weil die Wahrscheinlichkeit einer Eigen- oder Fremdgefährdung gegeben ist

Stufe 7: 1.719,30 EUR  für Personen, deren Pflegebedarf durchschnittlich mehr als 180 Stunden monatlich 
beträgt, wenn 
1. keine zielgerichteten Bewegungen der vier Extremitäten mit funktioneller Umsetzung möglich sind 
oder                  
2. ein gleichzuachtender Zustand vorliegt.


